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B-VG Art133 Abs4
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UVPG 2000 §3 Abs7

UVPG 2000 §3 Abs9

VwGG §34 Abs1

32011L0092 UVP-RL Art11

62013CJ0570 Gruber VORAB

Rechtssatz

Der EuGH lässt in seinem Urteil "Gruber" o?en, wie die Anfechtungsmöglichkeit der "betro?enen Ö?entlichkeit" iSd

Art. 11 UVP-Richtlinie ausgestaltet sein muss: Die Mitgliedstaaten können daher direkten Rechtsschutz gegen die

Entscheidung, keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, ermöglichen oder den Rechtsschutz auf die

Möglichkeit einer inzidenten Rüge in Zusammenhang mit einem Rechtsbehelf gegen eine Genehmigung beschränken;

in beiden Fällen kommt es letztlich darauf an, dass die Frage des Bestehens einer PGicht zur Durchführung einer UVP

in einem Genehmigungsverfahren einer Überprüfung unterzogen werden kann (vgl. VwGH 24.1.2017, Ro

2016/05/0011).
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